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1 Call via Funk, MagentaZuhause via Funk und MagentaZuhause Basic 

Die Telekom Deutschland GmbH (im Folgenden Telekom genannt) überlässt dem Kunden im Rahmen der bestehenden 
technischen und betrieblichen Möglichkeiten  

▪ Call via Funk mit Telefonieleistungen 

▪ MagentaZuhause via Funk und MagentaZuhause Basic mit einem Internet-Zugang sowie Telefonieleistungen  

an einem vereinbarten Standort über das Mobilfunknetz der Telekom. 

Die Telekom bietet bei Call via Funk, MagentaZuhause via Funk und MagentaZuhause Basic kein Mindestniveau der 
Dienstequalität an. 

Voraussetzung zur Nutzung von MagentaZuhause via Funk und MagentaZuhause Basic ist 5G- oder LTE-Outdoor 
Empfang am Standort des außen montierten 5G Empfängers (Außenantenne) an der Adresse des vereinbarten 
Standortes des Anschlusses. Für die Nutzung sind VoIP-fähige Router erforderlich, welche über eine WAN-Schnittstelle 
zum 5G-Empfänger verfügen und den 5G-Empfänger konfigurieren und steuern können. Zusätzlich ist ein 5G 
Empfänger (Außenantenne) erforderlich. Die Überlassung des Routers und des 5G Empfängers sind nicht Gegenstand 
dieses Vertrages. 

Voraussetzung zur Nutzung von Call via Funk ist ein VoIP- und eSIM-fähiger LTE-Router. Dieser muss die Fähigkeit 
haben, die eSIM mittels Bootstrap-Verfahren aufspielen zu können, um die zugeteilte Rufnummer im Netz der Telekom 
zu konfigurieren.  Des Weiteren muss LTE-Indoor Empfang am Standort des LTE-Routers an der Adresse des 
vereinbarten Standortes des Anschlusses verfügbar sein. Die Überlassung des Routers ist nicht Gegenstand dieses 
Vertrages.  

Der Signalisierungskanal dient in erster Linie der Übermittlung von Informationen zur Steuerung des 
Verbindungsaufbaus, des Verbindungsabbaus und der technischen Einrichtungen in den Netzknoten des 
Mobilfunknetzes der Telekom. Eine Übermittlung von Nutzdaten über den Signalisierungskanal (z. B. durch eine 
Verlängerung der Zielrufnummer) ist nur im Rahmen einer durch die Telekom speziell hierfür angebotenen 
Netzdienstleistung zulässig. 

Kann der Kunde über den beschriebenen Leistungsumfang hinaus kostenlos Leistungen nutzen, so besteht darauf kein 
Anspruch und bei einer möglichen Leistungseinstellung durch die Telekom für den Kunden weder ein Anspruch auf 
Minderung, Erstattung oder Schadensersatz noch ein Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund. 

Die Telekom erbringt folgende Leistungen: 

2 SIM-Karte/ eSIM 

Die Telekom überlässt dem Kunden je nach Vereinbarung eine SIM-Karte oder ein eSIM-Profil. Die voraussichtliche 
Dauer bis zur Freischaltung der überlassenen SIM-Karte oder des eSIM-Profils (Leistungsbereitstellung) beträgt bis zu 
24 Stunden. Die SIM-Karte bzw. das eSIM-Profil wird dem Kunden ausschließlich zum Zwecke der Sprachübermittlung 
und Datenübertragung, zur Nutzung ausschließlich für Verbindungen über die Vermittlungs- und Übertragungssysteme 
der von der Telekom angebotenen Mobilfunknetze und zur Nutzung ausschließlich im Zusammenhang mit Mobilfunk 
Endgeräten in dem vertraglich vereinbarten Rahmen überlassen. 

Alle Rechte einschließlich der Einräumung von Nutzungsrechten für durch die Telekom auf der SIM-Karte installierte 
Software liegen bei der Telekom. Die Telekom ist auf Grund technischer Änderungen zum Austausch der SIM-Karte 
gegen eine Ersatzkarte berechtigt. 
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3 Internetleistungen (nur bei MagentaZuhause via Funk und MagentaZuhause Basic) 

Die Telekom ermöglicht am vereinbarten Standort den Zugang zum weltweiten Internet mittels dynamischer IP-
Adresse über das Mobilfunknetz der Telekom.  

Die geschätzten maximalen Übertragungsgeschwindigkeiten betragen:  

▪ MagentaZuhause Basic: 16 MBit/s im Download und 6 MBit/s im Upload. 

▪ MagentaZuhause via Funk: 50 MBit/s im Download und 20 MBit/s im Upload 

Die geschätzte maximale Download- und Upload-Geschwindigkeit entspricht jeweils der beworbenen Download- und 
Upload-Geschwindigkeit. 

4 Telefonieleistungen 

4.1 Telefonverbindungen / Verfügbarkeit 

Neben den Verbindungen der Telekom kann der Kunde auch Verbindungen anderer Anbieter in Anspruch nehmen, die 
nicht Gegenstand dieses Vertrages sind. Verbindungen mit den Zugangskennzahlen 116, 0137, 0180, 0700 und 00 808 
werden ausschließlich von der Telekom hergestellt. Verbindungen mit den Zugangskennzahlen 118, 012, 0181 bis 
0189, 0191 bis 0194 und 0900 werden ausschließlich von dem Netzbetreiber hergestellt, bei dem die jeweils vom 
Kunden gewünschte Rufnummer eingerichtet ist. 

Es  

▪ steht ein Sprachkanal (Call via Funk, MagentaZuhause Basic) 

▪ stehen zwei Sprachkanäle (MagentaZuhause via Funk) 

 zur Verfügung. Die mittlere Verfügbarkeit liegt bei 97,0 % im Jahresdurchschnitt. 

4.2 Text in Echtzeit (Real-Time Text (RTT)) 

Text in Echtzeit (Real-Time Text) wird zusätzlich zur Sprachkommunikation im Rahmen einer Sprachverbindung 
bereitgestellt. Bei dieser Funktion wird der Text unmittelbar in Echtzeit übertragen. Text in Echtzeit (Real-Time Text) ist 
nicht möglich bei Verbindungen zur Mobilbox und Konferenzen. Voraussetzung zur Nutzung ist die Verfügbarkeit der 
Netztechnologie 4G (LTE) oder 5G. Weitere Voraussetzung sind ein geeignetes Mobilfunkendgerät und dass Text in 
Echtzeit (Real-Time Text) von den genutzten Endgeräten/Apps und anderen Telekommunikationsnetzen unterstützt 
wird. 

4.3 Notruf  

Der Kunde kann von dem in diesem Vertrag enthaltenen Anschluss im Rahmen dessen Verfügbarkeit Verbindungen zu 
den Notrufnummern 110 und 112 herstellen, nicht jedoch bei Unterbrechung der Stromversorgung (zur Verfügbarkeit 
s. auch Ziffer 4.1). Der Notrufabfragestelle wird zu Beginn des Anrufes die Anschrift und die Rufnummer des 
Anschlusses übermittelt.  

4.4 Rufnummer 

Die Telekom teilt dem Kunden  

▪ eine Ortsnetzrufnummer (Call via Funk, MagentaZuhause Basic) 

▪ drei Ortsnetznummern (MagentaZuhause via Funk)  
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zu, die die Bundesnetzagentur der Telekom zugewiesen hat. Abweichend hiervon kann die Telekom mit dem Kunden 
eine Ortsnetzrufnummern vereinbaren, die ihm von einem anderen Anbieter zugeteilt wurde und in das Netz der 
Telekom übertragbar ist. 

Bei abgehenden Verbindungen wird die eigene Rufnummer an den angerufenen Anschluss übermittelt, sofern der 
Kunde nicht die ständige Unterdrückung der Rufnummernübermittlung wünscht. Bei freigeschalteter 
Rufnummernübermittlung kann der Kunde sie fallweise unterdrücken. Bei Verbindungen zu Notrufanschlüssen für die 
Polizei und Feuerwehr erfolgt keine Unterdrückung der Rufnummernübermittlung. 

4.5 Rufnummernanzeige 

Bei ankommenden Verbindungen wird die Rufnummer des anrufenden Anschlusses zur Anzeige beim Kunden 
übermittelt, sofern die Rufnummernübermittlung nicht unterdrückt wird. 

4.6 Anrufweiterschaltung 

Die Telekom leitet ankommende Verbindungen zu der jeweils gewünschten Zielrufnummer im Inland weiter. Die 
Bedingungen (sofort, bei Besetzt, bei Nichtmelden u. a.), unter denen ankommende Verbindungen weitergeleitet 
werden, und die Zielrufnummer kann der Kunde für jede Rufnummer seines Anschlusses durch Selbsteingabe festlegen. 

4.7 SprachBox 

Die Telekom überlässt dem Kunden im Netz kostenlos eine SprachBox für seinen Anschluss, mit der er Anrufe 
entgegennehmen und für einen bestimmten Zeitraum speichern sowie sich über eingegangene Nachrichten 
informieren kann. 

Die SprachBox speichert die eingehenden Nachrichten von bis zu 30 Anrufen mit einer Dauer von jeweils bis zu zwei 
Minuten. Die Nachrichten werden 21 Tage nach Speicherung bzw. sieben Tage nach Abfrage automatisch gelöscht. 
Fragt der Kunde Sprachnachrichten über einen Zeitraum von 90 Tagen nicht ab, behält sich die Telekom vor, die 
SprachBox zu deaktivieren. Auf Wunsch des Kunden kann die Sprachbox wieder aktiviert werden. 

5 Verfügbarkeit und Einschränkungen der Leistungen 

5.1 Verfügbarkeit 

Den Mobilfunkleistungen der Telekom liegt eine Diensteverfügbarkeit von 97,0 % im Jahresdurchschnitt zu Grunde. 

5.2 Einschränkung der Mobilfunkleistungen 

Die Mobilfunkleistungen sind räumlich auf den Empfangs– und Sendebereich der jeweiligen Funkzelle am vereinbarten 
Standort des Kunden beschränkt. Einschränkungen des räumlichen Bereiches werden von der Telekom allenfalls 
vorübergehend und nur bei entsprechender technischer Notwendigkeit vorgenommen, z. B. bei Kapazitätsengpässen 
im Mobilfunknetz, bei Störungen wegen technischer Änderungen an den Anlagen (Verbesserung des Netzes, 
Änderungen der Standorte der Anlagen, Anbindung der Station an das öffentliche Leitungsnetz etc.), 
Betriebsstörungen (Probleme bei der Energieversorgung etc.) oder wegen sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung 
oder Aufrechterhaltung des Betriebes (z.B. Wartungsarbeiten, Reparaturen etc.). Störungen der Übertragungsqualität 
durch atmosphärische oder ähnliche Bedingungen sind nicht auszuschließen. Zeitweilige Unterbrechung und 
Beschränkung können sich ebenfalls auch aus Gründen höherer Gewalt ergeben. 

5.3 Einflussgrößen auf die am Anschluss des Kunden erreichbare Übertragungsgeschwindigkeit 

Bei der Datennutzung teilen sich die eingebuchten Nutzer die zur Verfügung stehende Bandbreite (so genanntes shared 
Medium) in den Mobilfunkzellen. Die jeweils tatsächlich erreichbare Übertragungsgeschwindigkeit während der 
Datennutzung ist u. a. abhängig von  
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▪ der örtlichen Verfügbarkeit von LTE/5G,  

▪ der Netzauslastung des Internet-Backbones,  

▪ der Belegung/Auslastung des Mobilfunknetzes durch die Anzahl der Nutzer in der jeweiligen Mobilfunkzelle,  

▪ von dem eingesetzten Endgerät (inkl. dessen Betriebssystem und sonstige eingesetzte Software), 

▪ von der Übertragungsgeschwindigkeit der angewählten Server des jeweiligen Inhalteanbieters,  

▪ von der Entfernung zur Antenne, von den bautechnischen Gegebenheiten und dem bautechnischen Umfeld an dem 
vereinbarten Standort.  

Bei drohender vorübergehender und außergewöhnlicher Netzüberlastung kann es vorkommen, dass Dienste mit hohem 
Bandbreitenbedarf (z.B. Musik-Streaming, Video-Streaming, Gaming,) nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen. 
Down- und Uploads können eine längere Zeit in Anspruch nehmen. 

5.4 Gegenseitige Beeinflussung von Diensten am Anschluss des Kunden 

Grundsätzlich wird jede Art von Datenverkehr gleichberechtigt übertragen.  

Gültig für MagentaZuhause via Funk und MagentaZuhause Basic: Bei der Nutzung von VoIP Telefonieleistungen 
reduziert sich die für Internetdienste zur Verfügung stehende Bandbreite je Gesprächsverbindung um ca. 100 KBit/s im 
Down- und Upload. 

5.5 Verkehrsmanagementmaßnahmen 

Die Telekom nimmt Verkehrsmanagementmaßnahmen vor. Diese können sich auf die Qualität der 
Internetzugangsdienste, die Privatsphäre des Kunden und den Schutz von dessen personenbezogenen Daten 
auswirken. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.telekom.de/verkehrsmanagement. 

6 Mail S Postfach (nur bei MagentaZuhause via Funk und MagentaZuhause Basic) 

Der Kunde erhält ein E-Mail-Postfach in der Variante Mail S mit 1 GB Speicherplatz. Der Kunde kann für sein E-Mail-
Postfach bis zu zehn persönliche E-Mail-Adressen anlegen. 

Innerhalb von 24 Stunden kann der Kunde über dieses Postfach höchstens 100 E-Mails versenden; jedoch nicht mehr 
als insgesamt 1 000 E-Mails pro 30 Kalendertage. Für das Erreichen dieser Grenzen wird jeder Empfänger gezählt.  

Zur Blockierung von Spam-Mails setzt die Telekom eine Anti-Spam-Anwendung ein. Der auf dem E-Mail-System 
installierte Spamfilter klassifiziert E-Mails in Spam- und NichtSpam-E-Mails. Das verwendete Verfahren lässt keine 
Rückschlüsse auf den eigentlichen Textinhalt der E-Mails zu. Bei der erstmaligen Bereitstellung des E-Mail-Postfachs 
ist der Spamschutz Basic auf "direkt abgewiesen" eingestellt; hierbei werden alle als Spam-E Mails klassifizierten E-
Mails direkt abgewiesen und nicht im Postfach des Kunden abgelegt. Werden ausgehende E-Mails des Kunden als 
Spam klassifiziert, so wird der Versand der jeweiligen E-Mail durch die Telekom verweigert.  

Der Kunde kann über das E-Mail Center der Telekom im Internet die Einstellungen des Spamschutzes für eingehende E-
Mails ändern, nicht jedoch für ausgehende E-Mails. Des Weiteren kann der Kunde im E-Mail Center Einstellungen wie z. 
B. die Speicherdauer seines Mail S Postfachs sowie weitere Funktionen anpassen.  

Der Zugang des Kunden zur Nutzung seines E-Mail-Postfachs ist mit Web-Browsern (E-Mail Center) oder gängiger E-
Mail-Software (Protokolle POP3 und IMAP4) möglich. 

Voraussetzung für jeden Zugang zum E-Mail-Postfach ist die Authentifizierung des Kunden mittels seiner 
Zugangsdaten, bestehend aus E-Mail-Adresse und Passwort. 

http://www.telekom.de/verkehrsmanagement
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7 Betrieb von Sonderdiensten 

Der Betrieb von Sonderdiensten, wie z. B. Aufzugsnotrufe, Brandmeldeanlagen, Alarmanlagen, Hausnotrufe und EC-
Cash, ist am überlassenen Anschluss grundsätzlich möglich und erlaubt. Sonderdienste und deren Betrieb gehören 
jedoch nicht zum Leistungsumfang des Anschlussvertrages mit der Telekom und die Telekom kann deshalb den Betrieb 
und die Funktionsfähigkeit eines Sonderdienstes nicht gewährleisten. Der Kunde muss ein gesondertes 
Vertragsverhältnis mit dem Anbieter des Sonderdienstes abschließen. Aufgrund technischer Spezifikationen oder 
Anforderungen des jeweiligen Sonderdienstes können Einschränkungen beim Betrieb am Anschluss der Telekom 
bestehen. Die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Sonderdienstes obliegt dem Kunden und dem jeweiligen 
Anbieter des Sonderdienstes. 

8 Service  

Die Telekom beseitigt im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten unverzüglich 
Störungen ihrer technischen Einrichtungen. Sie nimmt täglich von 0.00 bis 24.00 Uhr Störungsmeldungen unter den 
Service-Telefonnummern (www.telekom.de/kontakt) entgegen. Es gelten dabei folgende Parameter: 

8.1 Servicebereitschaft 

Die Servicebereitschaft ist montags bis freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr und samstags von 8.00 bis 16.00 Uhr, soweit 
diese Tage keine gesetzlichen Feiertage sind. 

8.2 Terminvereinbarung 

Die Telekom vereinbart mit dem Kunden, soweit erforderlich, den Besuch eines Servicetechnikers für montags bis 
freitags von 8.00 bis 14.00 Uhr oder 14.00 bis 20.00 Uhr und samstags von 8.00 bis 16.00 Uhr, soweit diese Tage keine 
gesetzlichen Feiertage sind. 

Ist die Leistungserbringung im vereinbarten Zeitraum aus von dem Kunden zu vertretenden Gründen nicht möglich, 
wird ein neuer Termin vereinbart, die Entstörungsfrist gemäß Ziffer 6.4 entfällt. 

8.3 Reaktionszeit 

Die Telekom teilt auf Wunsch des Kunden während der unter Ziffer 6.1 genannten Servicebereitschaft ein erstes 
Zwischenergebnis mit, wenn eine Rückrufnummer angegeben wurde. Diese Mitteilung erfolgt innerhalb von drei 
Stunden (Reaktionszeit) ab der Störungsmeldung. Zeiten außerhalb der Servicebereitschaft werden auf die 
Reaktionszeit nicht angerechnet. Die Reaktion kann auch durch Antritt des Servicetechnikers vor Ort beim Kunden 
erfolgen. 

8.4 Entstörungsfrist / Rückmeldung 

Bei Störungsmeldungen, die montags 0.00 bis freitags 20.00 Uhr eingehen, beseitigt die Telekom die Störung innerhalb 
von 24 Stunden (Entstörungsfrist) nach Erhalt der Störungsmeldung des Kunden, soweit diese Tage keine gesetzlichen 
Feiertage sind.  

Bei Störungsmeldungen, die freitags nach 20.00 Uhr, samstags, sonntags oder an gesetzlichen Feiertagen eingehen, 
beginnt die Entstörungsfrist am folgenden Werktag um 0.00 Uhr. 

Fällt das Ende der Entstörungsfrist auf einen gesetzlichen Feiertag, so wird die Entstörungsfrist ausgesetzt und am 
folgenden Werktag fortgesetzt. 

Die Frist ist eingehalten, wenn die Störung innerhalb der Entstörungsfrist zumindest so weit beseitigt wird, dass der 
Anschluss (ggf. übergangsweise mit Qualitätseinschränkungen) wieder genutzt werden kann. 

Die Telekom informiert den Kunden nach Beendigung der Entstörung.  

https://www.telekom.de/kontakt
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8.5 Ein Anspruch des Kunden nach § 58 TKG auf Entschädigung bleibt von den vorstehenden Regelungen 
unberührt. 

9 RechnungOnline (nur bei MagentaZuhause via Funk und MagentaZuhause Basic) 

Die Telekom übersendet dem Kunden standardmäßig keine Papierrechnung, sondern ermöglicht ihm, seine Rechnung 
und, sofern zusätzlich beauftragt, den Einzelverbindungsnachweis (EVN) online im Kundencenter abzurufen. Der Kunde 
erhält auf Wunsch die Rechnung (ohne EVN) zusätzlich im pdf-Format an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse. Eine 
Änderung der E-Mail-Adresse ist durch den Kunden unverzüglich im Kundencenter vorzunehmen 

Die Rechnungsdaten werden bei RechnungOnline jeweils bis zu 18 Monate in dem Rechnersystem zum Abruf 
bereitgehalten. Endet das Vertragsverhältnis, werden die Daten zum Ende des Kalenderjahres gelöscht, das auf die Ver-
tragsbeendigung folgt. 
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